
* mit Stern  gekennzeichnete  Felder sind  Pflichtfelder 

Nutzung  auf*: U]  Gehweg Ü  sonstigem Straßenraum 

weiteren  Straßen 
ggf.  Angabe  von 

örtliche  Details: 
Plakatierung  im  Bezirk  Steglitz-Zehlendord Wahlen  2021 

PLZ: Berlin 

Hausnummer  von: bis: Straße: 

Ort der Nutzung 

Für Rückfragen bitte  Telefon oder E-Mail angeben. 
Tel.: Fax: E-Mail: 

PLZ*,  Ort*: Land: 

Straße*  Hausnummer*: . 

Bei Firmen,  Name  des Ansprechpartners. 
Anrede/Name*: Vorname: 

bei: 

unter  Nr.: 

Firma: eingetragen in: 

Namen des Sondemutzers stellen und eine  Vollmacht vorliegt.) Registereintrag*:  (nur bei Firmen) 
Bevollmächtigter (Nur ausfüllen, wenn Sie den Antrag im 

Für Rückfragen bitte  Telefon oder E-Mail angeben. 
████████████ Fax: ████ █████████████████

PLZ*,  Ort*:  10785 Berlin Land: 

Straße*  Hausnummer*:  Kurfürstenstraße  79 

Bei Firmen: Name  des Ansprechpartners 
Anrede/Name*: ████████ ███████████ Geb.-datum: 

bei: 

BV  Steglitz-Zehlendorf unter  Nr.: 

eingetragen  in: Firma: Alternative  für  Deutschland 

Sondernutzer Registereintrag*: (nur bei Firmen) 

Antragsart*: Bl]  Neuanträg U]  Folgeantrag, Aktenzeichen: 

14163 _ Berlin Fax: 90299-6235 
Hartmannsweilerweg 63 Tel.:  90299-7756 

Straßen-  und  Grünflächenamt E-Mail:  tiefoauamt@ba-sz.berlin.de 
Steglitz-Zehlendorf von  Berlin 

Kontakt (Bezirksamt): 
An  das  Bezirksamt 

($ 9 Abs.  4 Berliner Straßengesetz) 
auf Erteilung  einer Erlaubnis für eine  provisorische Gehwegüberfahrt 

Straßenland  ($  11  Berliner Straßengesetz) 
auf Erteilung einer Erlaubnis zur Sondernutzung von öffentlichem 

Antrag 



* mit Stern gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder 

Zweck: 

D Provisorische Gehwegüberfahrt nach $ 9(4) Berliner Straßengesetz 

U] Sonstige Nutzung: 

Zeitraum des Gastspiels: 

Veranstaltungsort: 

U Zirkuswerbung 

D einseitig U] zweiseitig 
U] Werbeanlagen (freistehend) 

Deinseitig U] zweiseitig 
U] Werbeanlagen (festsitzend) 

3000 &] Wahlplakate 

Art der Stände / Aufbauten: 

U Verkaufsstände bei Demonstrationen 

U Telefonzellen 

U] Schwenkbereich von Kränen 

Ü Private Leitungen im Straßengrund 

U Postablagekästen 

Art des Handels: 

U ortsfester Verkaufsstand 

Ül Oberirdische Leitungen 

U] Mobile Kräne und Schrägaufzüge 

ÜlLichterketten, etc. 

Deinseitig U] zweiseitig 
U] Großflächenwerbetafeln 

U] Fremdwerbung an Baugerüsten 

U fest eingebaute Fahrradständer 

DErker, Veranda 

ÜlE-Ladeeinrichtungen 

DO Einwurfschächte, Fundamente 

U] BVG-Wartehallen etc. 

Ül Brücke zwischen Grundstücken 

U] Bodenhülsen oder Maste 

U] Beleuchtung von Gebäuden 

U Baugerüst 

Ü Briefkästen 

Ü] Balkone, Vordächer 

Ul Apothekenmast 

Hinweis: Nur eine Sondernutzungsart je Antrag auswählen. (Länge x Breite) 
Anzahl* Art der Nutzung* Ausmaß* 

(TT.MM.JJJJ) vom*: 07.08.2021 . bis: 03.10.2021 

Zeitraum der Nutzung 



Dateiname Art der Anlage 

Folgende Anlagen sind diesem Antrag beigefügt: 

Anlagen: 

(falls keine elektronische Übermittlung erfolgt) 

Unterschrift 

(zur Id ‚n ber techn. Problemen) 

Ort Datum Vorgangsnummer 

Berlin 2021-06-23 20210623475950614601 

Sondernutzung einleiten und Sondernutzungsgebühren für diese Zeiträume festsetzen. 

Außerdem kann die zuständige Erlaubnisbehörde ein Verwaltungsverfahren wegen unerlaubter 

Gegenstände, die sich auf eine derartige Ordnungswidrigkeit beziehen, können eingezogen werden. 

gebraucht. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 

8 11 Abs. 1 BerlStrG eine öffentliche Straße ohne die erforderliche Erlaubnis zur Sondernutzung 

Nach 8 28 BerlStrG handelt derjenige ordnungswidrig, der vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

Mir/uns ist bekannt, dass die beantragte Sondernutzung des Straßenlandes gebührenpflichtig ist. 

auszuweisen. Auch Park- bzw. Seitenstreifen und Radwege etc. sind in dem Plan anzugeben. 

werden. Die für den Fußgängerverkehr an der schmalsten Stelle verbleibende Breite ist gesondert 

von Ihnen beantragten Sondernutzung sowie den Breitenangaben der Verkehrsflächen beigefügt 

Jedem Antrag muss in der Regel ein bemaßter Lageplan bzw. eine Skizze mit den Abmessungen der 





(Bus 118, ca.4 Min. Fußweg) Vereinbarung 

BIC: BELADEBE Haltestelle Altkanzlerstraße (keine Automatiktür) telefonischer 

IBAN: DE36 1005 0000 1210 0034 02 ca. 6 Min. Fußweg); Bus: weilerweg 63 und nach 

Berliner Sparkasse (Linie U3 und Bus X 11, 622, Eingang Hartmanns=- 9.00 - 12.00 Uhr 

Bezirkskasse Steglitz-Zehlendorf U-Bahnhof..Krumme Lanke Zugang: vorhanden Di .+ Do. 
Zahlungen bitte bargeldios an die Verkehrsverbindungen: Behindertengerechter Fahrradstellplätze Sprechzeiten 

Steglitz-Zehlendorf unter Angabe des vorstehend genannten Kassenzeichens einzuzahlen. 

Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. Die Sicherheitsleistung ist auf das u. a. Konto der Bezirkskassa 

Sicherheitsleistung EUR 1000,00 20.08.2021 1036000125015 \ 

Sondernutzungsgebühr | EUR ya 
Verwaltungsgebühr EUR 

Gebühren Fälligkeit Kassenzeichen 

Folgende Gebühren werden für die Sondernutzung festgesetzt: 

Die Rückseite und die in der/n Anlage/n genannten Nebenbestimmungen sind Bestandteil dieser Erlaubnis. 
Der jederzeitige Widerruf wird vorbehalten. 

Eine Beendigung, Veränderung bzw. Neubeantragung der Sondernutzung ist rechtzeitig anzumelden! 

- zur Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes in o.g. Umfang erteilt. 

aufgrund $ 11 Abs. 1 des Berliner Straßengesetzes wird Ihnen unbeschadet der Rechte Dritter die Erlaubnis 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bezirksverordnetenversammlungen am 26.09.2021 

Deutschen Bundestages, des Abgeordnetenhauses von Berlin und zu den 

Ausmaß: " 3000 Wahlplakate an Lichtmasten im Rahmen des Wahlkampfes zur Wahl des 

Zeitraum: 08.08.2021 - 03.10.2021 

Bereiche gemäß Anlage 

Ort der Sondernutzung: Berlin, Steglitz-Zehlendorf, Bezirk Steglitz-Zehlendorf bei mit Ausnahme der 

Art der Sondernutzung: | Wahlplakate 

Antrag vom: 23.06.2021 

Sondernutzungserlaubnis Kontrollen vorzulegen 
. Die Erlaubnis ist bei 

Datum: 12.07.2021 

post.sga@ba-sz.berlin.de 

Zugang für Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur: 

10785 Berlin thomas.materne@ba-sz.berlin.de 
nt E-Mail: (nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur) 

Bezirksverband Steglitz-Zehlendorf ae (030) a 07756 
AfD - Alternative für Deutschland Bearbeiterin: Herr Materne 

TG V 47-06-2021/50474-1 

Geschäftszeichen: (bitte immer angeben) 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 14160 Berlin Hartmannsweilerweg 63, 14163 Berlin 

Dienstgebäude: 

Straßen- und Grünflächenamt Im 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin . 



(Bus 118, ca.4 Min. Fußweg) Vereinbarung 

BIC: BELADE BE Haltestelle Altkanzlerstraße (keine Automatiktür) telefonischer 

IBAN: DE36 1005 0000 1210 0034 02 ca. 6 Min. Fußweg); Bus: weilerweg 63 und nach 

Berliner Sparkasse (Linie U3 und Bus X 11, 622, Eingang Hartmanns=- 9.00 - 12.00 Uhr 

Bezirkskasse Steglitz-Zehlendorf U-Bahnhof:.Krumme Lanke Zugang: vorhanden Di .+ Do. 
Zahlungen bitte bargeldios an die Verkehrsverbindungen: Behindertengerechter Fahrradstellplätze Sprechzeiten 

56 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. | S. 2652) 

4. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. | S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 

S. 2745) 

3. Vertrauensdienstegesetz (VDG) vom 18. Juli 2017 (BGBl. | S. 2745), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I 

2. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 - Datenschutz-Grundverordnung 

1. Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 - eIDAS-Verordnung 

Rechtsgrundlagen 

schutzbeauftragten gemeldet und können von jeder Person dort eingesehen werden. 

" Ihre Daten werden elektronisch gespeichert. Die Dateibeschreibungen wurden dem behördlichen Daten- 

hörden, nichtrechtsfähige Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts etc. eine evtl. Gebührenfreiheit. 

" Gemäß $ 8 Abs. 2 der Sondernutzungsgebührenverordnung entfällt bei Bauzeitüberschreitung auch für Be- 

Säumnis erhoben. 

schlag in Höhe von 1% der rückständigen Sondernutzungsgebühr für jeden angefangenen Monat der 

" Bei einer Mahnung werden Mahngebühren in Höhe von mind. 5,00 € erhoben. Ferner wird ein Säumniszu- 

Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet werden kann. 

= Ein Zuwiderhandeln gegen die Nebenbestimmungen stellt. gem. 8 28 des Berliner Straßengesetzes eine 

« Dieses Schreiben wurde mit Hilfe der Informationstechnik gefertigt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 

Hinweise 

Materne 

im Auftrag 

Mit freundlichen Grüßen 

von der fristgemäßen Zahlung der festgesetzten Verwaltungs- und Sondernutzungsgebühr. 

chen Abgaben und Kosten keine aufschiebende Wirkung. Die Erhebung des Widerspruchs befreit daher nicht 

Nach 8 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung hat ein Widerspruch bei der Anforderung von öffentli- 

frist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist. 

darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher oder elektronischer Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchs- 

V. m. der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 an die E-Mail-Adresse post.sga@ba-sz.berlin.de zu erheben. Es wird 

elektronischer Form mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes i. 

schriftlich oder zur Niederschrift bei Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf - Straßen- und Grünflächenamt oder in 

Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nach der Bekanntgabe dieses Bescheides, 

Gegen diesen Bescheid und gegen die Festsetzung der Verwaltungs- und der Sondernutzungsgebühr ist der 

Rechtsbehelfsbelehrung 

den. Der Standort ist unverzüglich zu räumen. 

gung des Standortes kann ein Entschädigungsanspruch gegen das Land Berlin nicht geltend gemacht wer- 

6. Im Falle eines Widerrufs, bei sonstiger Beendigung der Maßnahme oder bei der Notwendigkeit einer Verle- 

menhang mit dieser Sondernutzung erheben. . 

chen (Personen- und Sachschäden und daraus resultierenden Folgeschäden) frei, die Dritte im Zusam- 

Abbau der Maßnahme entstehen. Der Sondernutzer stellt das Land Berlin von allen Schadenersatzansprü- 

an den Bestandteilen der Straße, die durch den Ein- bzw. Aufbau, das Vorhandensein oder den Aus- und 

5. Der Sondernutzer haftet dem Land Berlin für alle schuldhaft verursachten Schäden am Straßenkörper und 

nach dem Entstehen zu beseitigen. 
4. Verschmutzungen durch die Maßnahme dürfen nicht eintreten bzw. sind vom Sondernutzer unverzüglich 

oder von einschlägigen Firmen zu leihen. 

net werden, hat sich der Sondernutzer diese gemäß $ 5b Abs. 2 d) StVG auf eigene Kosten zu beschaffen 
verkehrsrechtlichen Anordnungen nachzukommen. Soweit Verkehrszeichen oder -einrichtungen angeord- 

« 3. Der Sondernutzer hat im Zusammenhang mit der genehmigten Straßenlandsondernutzung allen straßen- 

digen Behörden. 

dem Bauordnungsrecht sowie sonstige, für die Sondernutzung erforderliche Erlaubnisse der hierfür zustän- 
2. Die Erlaubnis.ersetzt insbesondere nicht etwa erforderliche Genehmigungen der Bauaufsichtsbehörde nach 

ist unverzüglich anzuzeigen. Der Rechtsnachfolger hat eine neue Sondernutzungserlaubnis zu beantragen. 
1. Die Erlaubnis wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt und ist nicht übertragbar. Ein Eigentümerwechsel 

Nebenbestimmungen 



(Bus 118, ca.4 Min. Fußweg) Vereinbarung 

BIC: BELADEBE Haltestelle Altkanzlerstraße (keine Automatiktür) telefonischer 
IBAN: DE36 1005 0000 1210 0034 02 ca. 6 Min. Fußweg); Bus: weilerweg 63 und nach 

Berliner Sparkasse (Linie U3 und Bus X 11, 622, Eingang Hartmanns=- 9.00 - 12.00 Uhr 

Bezirkskasse Steglitz-Zehlendorf U-Bahnhof:.Krumme Lanke Zugang: vorhanden Di .+ Do. 
Zahlungen bitte bargeldlos an die Verkehrsverbindungen: Behindertengerechter Fahrradstellplätze Sprechzeiten 

8. Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (BInDSG) vom 13.06.2018 (GVBl. S. 418) 

S. 160) 
7. Sondemutzungsgebührenverordnung (SNGebV) vom 12.06.2006 (GVBl. S. 589), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.05.2012 (GVBl. 

18.03.2020 (GVBl. S. 226) 

6. Verwaltungsgebührenordnung (VGebO Bin) vom 24.11.2009 (GVBi. S. 707, ber. S. 894), ), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

205) 

5. Berliner Straßengesetz (BerlStrG) vom 13.07.1999 (GVBl. S. 380), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.03.2020 (GVBl. S. 





Mastes darf nicht gefährdet werden. Die Nutzung von Laternenmasten.mit einer Masthöhe bis zu 5,00 m 

den und es darf keine Beeinträchtigung der Beleuchtung eintreten. Die Stand- und Betriebssicherheit des 

‚a) An den Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung dürfen keine Veränderungen vorgenommen wer- - 

Beleuchtung: 

11. Folgende Auflagen gelten für das Anbringen von 1 Wahlwerbung an Lichtmasten der öffentlichen 
c) Spiegelwand, Hermann-Ehlers-Platz, 121 65 Berlin \ 
b) KZ-Außenlager Wismarer Straße, Wismarer Straße 20, 12207 Berlin - 

“ a) Haus der Wannseekonferenz, Am Großen Wannsee‘ 56-58, 141 09 Berlin 
. freizubalten:. . 

10. Weiterhin ist jeweils ein Umkreis von 100 m um ‚folgende Gedenkstätten von jeglicher Wahlwerbung 

genden Skizze gekennzeichnet, gleichfalls 1 ist eine Liste aller Wahllokale beigefügt. 
angebracht werden. Die entsprechenden Bereiche der ständigen Briefwahlräume sind in der anlie-, 

Steglitz) darf während des gesamten Wahlkampfzeitraumes und am Wahltag keine Wahlwerbung 
“auch im Umkreis von 30 m von ständigen Briefwahlräumen (Rathaus Zehlendorf und Rathaus 
9. Im Umkreis von 30 m vom Zugang zu einem Grundstück, in dem sich ein Wahllokal befindet, sowie 

Haltestellen ist der ungehinderte Fußgängerverkehr zu gewährleisten. 
Für den Fußgängerverkehr ist stets eine ausreichende Durchgangsbreite freizulassen. Im Bereich von BVG 
zu Geh- und Radwegen einzuhalten. 

Bei der Aufstellung von Stelltafeln ist ein Sicherheitsbereich von 0,50 m zur Fahrbahnkante und von 0,25. m 

° Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit der Verkehrsteilnehmer, nicht gefährdet werden. . 
8. Die Wahlwerbung ist so aufzustellen }arizubringen und zu unterhalten, .dass die öffentliche Sicherheit und - 

. schränkungen auf Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen entstehen. 

Überführungen und auf Radwegen ist nicht gestattet: Es ist-darauf zu achten, dass keine Sichtein- 
gen, Blinklicht- und Lichtzeicheranlagen) und Brückengeländerh, auf- Brücken, in Sichtdreiecken, 

Schranken, Parkscheinautomaten, Verkehrsschutzgitter, Geländer, Absperrgeräte, Leiteinrichtun- 
T.: Das Anbringen [Aufstellen von Wahlwerbung an Verkehrseinrichtungen (Verkehrszeichenmaste,. 

' von jeder Werbung freizubalten. 
scherhüftenstraße und Quantzstraße) spwie die Pflanzbeete im Nitfelstreifen der Schloßstraße sind 

' tenburger Straße und Mittelstreifen der Potsdamer Straße bzw. Potsdamer Chaussee zwischen Fi- 
. & Das flächenhafte Naturdenkmal (Mittelstreifen der Berliner Straße zwischen Thielallee und Chariot- 

“ dürfen nur Bindfaden oder andere verrottbare Materialien verwendet werden. 
Sorge zu tragen, dass die Rinde der Bäume nicht beschädigt werden kann. Als Befestigungsmaterial 
Abstandsregein wie unter Nr. 4. Bei der Befestigung von Wahlwerbung an Straßenbäumen ist dafür 

. Sollten dennoch Wahiptakate an Straßenbäumen aufgestellt werden, so gelten hierfür die gleichen . 
‘5 An Straßenbäumen soll aus Gründen des Naturschutzes keine Wahlwerbung angebracht werden. 

des Berlin liegen. . 

chenen Wahlwerbung von Wahlwerbung frei gehalten wird. Diese Strecke muss auf dem Gebiet des.Lan- 
den, wenn im Anschluss daran ein Straßenäbschnitt der 5-fachen Länge der vorangegangenen ununterbro- 

“ eines Söndemufzers darf auch an bis zu 5 aufeinanderfolgenden Lichtmasten angebracht / aufgestellt wer- 
4. Grundsätzlich soll Wahlwerbung nur an jedem 5. Lichtrnast angebracht /aufgestellt werden. Wahlwerbung- 
-. tung einzuholen und verbindlich. 

Kann im Einzelfall keine Einigung erzielt werden, ist die Entscheidung der Tiefbau- und Grünftlächenverwal- 

3. Beider Aufstellung I Anbringung von \ Wahlwerbung haben sich die Sondermutzer untereinander zu einigen. 

Grünflächenverwaltung Steglitz-Zehlendorf keine Einzelstandorte zugewiesen. 
.2. Durch die Vielzahl der beantragten Standorte bzw. vorliegenden Anträge werden von der Tiefbau- und 

jederzeit und unverzüglich geklärt werden können. 
Handy), die Telefaxnummer und die E-Mail- Adresse des Verantwortlichen genannt wird, damit Problemfälle 
Adresse: tiefbauamt@ba-sz.berlin.de) vor Beginn der Sondemutzung der Name, die Telefonnummer (auch 

1. Die Erlaubnis wird nur wirksam, wenn der. Tiefbau- und Grünflächenverwaltung (z.B. unter der E-Mail- 

- (nachfolgend als „Wahlwerbung“ bezeichnet) 

Nebenbestimmungen Stelttafein/Werbeplakate/Lose-Masten-Fahnen 

Tiefbau- und Grünflächenvenwaltung - " ' 

BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin Anlage zum Bescheid vom 



auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach 8 28 Abs. 1 Nr. 2 und 6 bezieht, können eingezogen werden. 

kann nach $ 2 Abs. 2 dieses Gesetzes mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. Gegenstände, 
führen und stellt eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des 8 28 Abs. 1 Nr 2 Berliner Straßengesetz dar und 

Ein Verstoß gegen die vorstehenden Auflagen und Nebenbestimmungen kann zum Widerruf der Erlaubnis 14. 

ten des Sondernutzers nach den geltenden Vorschriften entsorgt. 

Tiefbau, Niklasstraße 2C, zwei Wochen lang zur Abholung bereitgehalten und anschließend zu Las- 

Ersatzvornahme erfolgt nicht. Entfernte Wahlwerbung wird auf dem Lagerplatz des Fachbereichs 

. nannten Tatbestandsvoraussetzungen angedroht. Eine spätere weitere schriftliche Androhung der 

des Sondernutzers entfernt. Die Ersatzvornahme wird mit dieser Nebenbestimmung unter den ge- 

Bei Überschreitung der Genehmigungsdauer werden die Werbeanlagen kostenpflichtig zu Lasten 13. 

satzvornahmen zu Lasten des Sondernutzers. 

Anbringung sowie die Entfernung der Wahlptakate trägt allein der Sondernutzer. Ebenso gehen Er- 
lich über den Schaden zu informieren (Hotline: 0800 - 110 2010). Die Kosten für die Herstellung, die 

schließen. Sollte dies dennöch passieren, ist der Manager der öffentlichen Beleuchtung unverzüg- 

nicht beschädigt wird. Ebenso ist eine Beschädigung der Funkantenne und der Mastnummer auszu- 

Befestigungsmaterialien restlos zu beseitigen sind und die Oberflächenbeschichtung der Masten 
che nach dem Wahltag zu entfernen. Bei der Entfernung der Plakate ist darauf zu achten, dass alle 

Die Wahlwerbung ist - einschließlich sämtlicher Befestigungsmaterialien - bis spätestens eine Wo- "12. 

der NBB oder des Managers der öffentlichen Beleuchtung ist unverzüglich nachzukommen. . 

flächenverwaltung, der Straßenverkehrsbehörde, der Feuerwehr, der Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG, 

k) Den Aufforderungen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, der Tiefbau- und Grün- 

platz des.Fachbereichs Tiefbau, Niklasstraße 2C, zur Abholung gelagert. 

öffentlichen Beleuchtung ohne vorherige Aufforderung an den Sondernutzer entfernt und auf dem Lager- 

erhebliche und unmittelbare Gefahr, wird diese durch den Fachbereich Tiefbau oder durch den Manager der: 
j) Sollte Wahlwerbung trotzdem an nicht erlaubten Stellen angebracht werden und entsteht hierdurch eine 

densersatzansprüchen Dritter frei, die in diesem Zusammenhang gegen Berlin erhoben werden. 
nende Unternehmen beseifigen zu lassen. Gleichzeitig stellt der Sondernutzer das Land Berlin von Scha- 

den Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf seine Kosten durch das vom Eigentümer zu benen- 

bau, Herabfallen usw.) entstehen sollten. Der Sondernutzer verpflichtet sich, alle entstehenden Schäden an 

i) Der Sondernutzer haftet für alle Schäden, die anlässlich der Sondernutzung (Vorhandensein, An- und Ab- 

h) Die Verwendung selbstklebender Materialien ist nicht gestattet. . 

Mastklappenbereich sichergestellt ist. 

zu verwenden. Bei Aufstellern an Lichtmasten ist darauf zu achten, dass der ungehinderte Zugang zum 

g) Zwischen der Wahlwerbung und dem Mast ist zum Schutz des Anstriches eine nichtklebende Unterlage 

verwendet werden. Die Verwendung selbstklebender Materialien ist nicht gestattet. 

f) Für die Befestigung der Halterungen dürfen ausschließlich nichtrostende Materialien (z.B. Kabelbinder) 

ten. ° 

bung darf im Fahrbahnbereich 4,50 m und im Fußgänger- bzw. Radfahrerbereich 2,50 m nicht unterschrei- 
sig. Die Plakate sind ausschließlich im Hochformat anzubringen. Die Höhe der Unterkante der Wahlwer- 

Aus Standsicherheitsgründen sind — je nach Masthöhe - maximal drei DIN AO:Wahlplakate je Mast zuläs- 

e) Das Format des Wahlplakates darf die Größe DIN AO (Höhe 1,18 m.und Breite 0,84 m) nicht übersteigen. 

worden ist, ist unzulässig. 

Die Nutzung von Masten, für die bereits eine anderweitige Sondernutzung (z.B. Ladeinfrastruktur) erlaubt 

den. Die Sichtbarkeit von o.g. Verkehrseinrichtungen darf nicht beeinträchtigt werden. 

zeichenanlage, transparente Verkehrszeichen oder sonstige Verkehrseinrichtungen (8 33 (2) StVO) befin- 
d) Die Wahlwerbung darf nur an Lichtmasten montiert werden, an denen sich keine Signalgeber einer Licht- 

die Wartung der Leuchte und des Mastes nicht behindert wird. 
währleistet sind. Darüber hinaus ist die Zugänglichkeit der Mastklappe sicherzustellen (siehe Anlage), damit 

zu beachten, dass der Schutz: der Funkantenne (siehe Anlage) und die Erkennbarkeit der Mastnummer ge- 

c) Bei der Anbringung von Wahlwerbung an Masten der öffentlichen, elektrisch betriebenen Beleuchtung ist 

“ da die zusätzliche Windangriffsfläche zur Lockerung der Verbindung der Gasanschlussrohre führt. 
b) Die Anbringung von Wahlwerbung an Masten der öffentlichen Gasstraßenbeleuchtung ist nicht gestattet, 

und von Masten im Bereich der Bundesautobahnen und in Grünanlagen ist ausgeschlossen. 
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„Quelle: KS RD/DVD 082, Bezirksärnter von Berlin und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung III, Maßstab 1:1000 

. . Von Wahlwerbung:äusgenommene Bereiche I 

* Quelle: KS'RD/DVD 082, Bezirksänter von Berlin und Senatsverwaltung für Stadientwichdung II, Maßstab 1:1000 
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| \ An Unternehmen von VATTENFALL U) Berlin | 
10.01.2017 BerlinLicht . . Stromn etz 

Zusatzeinrichtungen verdeckt werden 

Die Lichtmastnummer darf nicht durch die 

nicht als „Aufhängepunkt“ verwendet werden 

Die Antenne des Funkdatenempfängers darf 

sichergestellt sein 
befindlichen Elektoeinbauten muss absolut 

Der Zugang zur Mastklappe und den dahinter 

(z.B. Plakate) ist unbedingt zu beachten: 

Beim Anbringen von temporären Zusatzeinrichtungen 

an Beleuchtungsanlagen 







 



Bearbeiter: £3690573 . 02.08.2021 8:54 

KtoNr/BLZ/Bank: BERLINER SPARKASSE - LANDES 

IBAN/BIC/BEI: DE44100500000190868490 BELADEBEXXX 

Land/PLZ/Ort: 
Straße: 

Wohnhaft bei: litz - Zehlendo [] Abbuchung erlaubt 

Vorname: Bezirksverband Berlin Steg 

Name/Firma: Alternative für Deutschland Geburtstag: 
Anrede: 

Bez/ZPNr/BvNr: EINMAL-LIF 1 Vertreter: 

Zahlungspartner 

ZtBNr: 163277 

Kasse: 36 

Istbetrag: 1:000,00 EUR 
Kassenzeichen: 1036000125015 Buchungsstatus: Gebucht 
Buchungsnummer: 10268148 Buchungstyp: IBE 

— Istbuchung 

Ist: 77.550,00 EUR 
AOSoll: 77.550,00 EUR 

Einnahmeart: Allgemeine Annahme Anordnung 
SStNr: 10009327 

Buchungsdaten 

BewStelle: 36099 
Buchungsstelle: 36 9342 10020 000 
Kassenzeichen: 1036000125015 Haushaltsjahr: 2021 

IEZ ProFiskal Mittelbewirtschaftung - Isteinnahmen anzeigen (IEZ) Seite 1 von2 



Bearbeiter: £3690573 02.08.2021 8:54 

Haushaltsjahr: Buchungsnummer: Max Gültig: 
—betzte Verläng6ültigkeit 

Letzte VerläneGültiekeit 

Strasse: 

Land/PLZ/Ort: 

Name: 

— Mandatgeberadresse 

Datum/Ort Unt: 

Mandatsstatus: () Gültig () Ungültig 

Mandatsart: () Rahmenmandat () Einzelmandat 
Beschr Vertrag: 

GläubldentNr: 

MandatsReferNr: 

Mandat 

LfdNr Rate Urspr AOSoll in EUR Korr AOSoll in EUR Istin EUR 

ZahlPeriode: Letzte Rate: 

Raten 

Gebucht von: £3600038 

Gebucht am: 27.07.2021 

Eingang am: 19.07.2021 

Bemerkung: AfD Sicherheitskaution Plakatierung Kasszeich: 1036000 

Quelle: 036.2625 

Aktenzeichen: 

Zahlungsdaten 

IEZ ProFiskal Mittelbewirtschaftung - Isteinnahmen anzeigen (IEZ) Seite 2 von2 


